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Allgemeine Klausurhinweise 
 

Krankmeldungen: 
Krankmeldungen werden nur anerkannt, wenn sie auf einem Attest beruhen. Bitte 
beachten Sie, dass dieses Attest auch bei Studium und Lehre eingereicht werden muss. 
 
Beginn mit Ausweiskontrolle: 
Bitte kommen Sie spätestens 10 Min. vor Beginn der Klausur und legen Sie einen gültigen 
Lichtbildausweis (Personalausweis, Pass, Führerschein) sowie Ihren Studentenausweis 
vor. 
 
Hilfsmittel: 
Gesetzestexte: Die Gesetzestexte dürfen Unterstreichungen und Verweise auf andere 
Gesetzesnormen enthalten. 
 
Anmerkungen anderer Art sind nicht zulässig. (Achtung: Andere Lehrstühle haben 
möglicherweise strengere Regelungen.) 
 
Die Hilfsmittel dürfen keine Bemerkungen enthalten. 
 
Ausgenommen sind einzelne handschriftliche Verweisungen auf Vorschriften 
(Zahlenhinweise) sowie gelegentliche Unterstreichungen, soweit sie nicht der Umgehung 
des Kommentierungsverbots dienen oder schematisch aufgebaut sind. Soweit die 
Hilfsmittel darüberhinausgehende Bemerkungen enthalten, sind sie nicht zugelassen. 
Beilagen und eingefügte Blätter sind nicht zugelassen. 
 
Die Verwendung von Registern o.ä. ist zulässig, sofern diese ausschließlich 
Gesetzesbezeichnungen und Verweisungen auf Vorschriften (Zahlenhinweise) 
beinhalten. 
 
Wörterbuch: Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, dürfen ein 
Wörterbuch benutzen. 
 
Schreibpapier: 
Schreibpapier wird gestellt / rechts 1/3 Rand lassen / Papier einseitig beschriften / Seiten 
fortlaufend nummerieren / auf jedem Blatt Name und Matrikelnummer vermerken 
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Verhalten während der Klausur: 
Haben Sie bitte Verständnis für folgende Regeln: 

• Handys sind vor Beginn der Klausur vollständig auszuschalten (kein stummer 
Klingelton!). 

• Gespräche sind nicht erlaubt; sie führen zum Ausschluss von der Klausur. 

• Jeder Betrugsversuch führt zum sofortigen Ausschluss von der Klausur. 

• Während der letzten 15 Minuten der Bearbeitungszeit kann die Klausur nicht 
abgegeben werden. Wer in dieser Zeit fertig wird, bleibt bitte bis zum Ende der 
Bearbeitungszeit mit der Klausur auf dem Platz sitzen. Anderenfalls entstünde 
Unruhe, die den Studierenden, die die Bearbeitungszeit ausschöpfen wollen, die 
Arbeit erschweren würde. 

• Geben Sie die Aufgabenstellung bitte zurück! 
 
Austauschstudenten: 
Diejenigen Studierenden, die als Austauschstudenten einer ausländischen Universität an 
BA-Veranstaltungen teilnehmen und deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können 
nach vorheriger Absprache Schreibzeitverlängerung beantragen - dies gilt nicht für 
Studierende des hiesigen BA-Studiums. 


